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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Ab 2021 werden Schweizer Haushalte weniger als den bisherigen einen Franken pro Tag
für die Radio- und Fernsehabgabe entrichten. Wie der Bundesrat im April 2020 nach
einer Tarifüberprüfung kommunizierte, beträgt die Höhe der Abgabe für die privaten
Haushalte neu CHF 335 pro Jahr. Grund für diese Senkung ist, dass die Haushalte in der
Schweiz stärker als erwartet zugenommen haben. Ebenfalls gesenkt wird die Abgabe für
Kollektivhaushalte (etwa Alters- und Pflegeheime oder Studierendenwohnheime). Diese
beträgt ab 2021 CHF 670 statt CHF 730. Überdies revidierte der Bundesrat die
Tarifstruktur für Unternehmen, wobei er die bis zu diesem Zeitpunkt geltende
Unterteilung in sechs Stufen verfeinerte. Neu legt ein System mit 18 Tarifstufen die
Höhe der Abgabe für Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab CHF 500'000 fest, was
vor allem für weniger umsatzstarke Unternehmen eine beträchtliche Entlastung
bedeutet. Eine Tarifabstufung in nur sechs Stufen war im Dezember 2019 vom
Bundesverwaltungsgericht als verfassungswidrig eingestuft worden. 
Ferner erhöhte der Bundesrat auch den Abgabenanteil für die SRG um CHF 50 Mio.,
womit dieser ab dem Folgejahr insgesamt CHF 1.25 Mrd. beträgt. Damit kann die
Gesellschaft rückläufige Werbeeinnahmen teilweise kompensieren, kommt jedoch nicht
darum herum, zusätzliche Sparmassnahmen zu beschliessen. Nicht zuletzt verdoppelte
der Bundesrat seinen Beitrag an die ungedeckten Kosten der förderberechtigten
Dienstleistungen von Keystone-SDA. Statt wie bisher CHF 2 Mio. pro Jahr darf sich
dieser neu auf maximal CHF 4 Mio. belaufen. 
Kritik an den beschlossenen Massnahmen äusserte die NZZ. Bereits Unternehmen ab
einem Jahresumsatz von CHF 180 Mio. bezahlten im neuen System mehr als bisher, und
das zum Teil beträchtlich. Ferner störte sich die alte Tante an der Erhöhung des
Abgabeanteils für die SRG, da der Bundesrat während der Debatte zur No-Billag-
Initiative versprochen habe, den Abgabeanteil für die Jahre 2019 bis 2022 zu
plafonieren. 1
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1) Medienmitteilung BAKOM vom 16.4.20; AZ, NZZ, 17.4.20; NZZ, 18.4.20
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